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Wie nahezu alle Dienstleistungen unterliegen Umsät-
ze selbstständiger Übersetzer und Dolmetscher grund-
sätzlich der Umsatzsteuer. Die Regeln dafür sind je-
doch nicht immer einleuchtend. So gelten für die 
Arbeit für Kunden im Ausland verschiedene Sonderre-
gelungen, getrennt nach Unternehmen/Privatkunden 
und getrennt nach EU/Nicht-EU. 

Leider sind viele Steuerberater und Finanzbeamte mit 
der speziellen Problematik bei Übersetzern und Dol-
metschern nicht vertraut; sogar das Bundeszentral-
amt gibt manchmal widersprüchliche Auskünfte.  

Daher haben wir diesen Leitfaden erstellt, der hier in 
der 13. Ausgabe vorliegt, die durch das »Gesetz zur 
Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben« vom März 2010 
erforderlich wurde (Änderungen gegenüber der 10. 
Ausgabe rot markiert).  

Diese Ausgabe von Triacom Δ Info enthält gegenüber 
der Ausgabe Mai 2010 weitere Änderungen, markiert 
in orange und anzuwenden ab 2010-07-01.  

Hinzugefügt wurde auch der letzte Abschnitt über An-
forderungen an elektronische Rechnungen nach dem 
Stand von 2010-07-13. 

Dieser Text kann keine eingehende Beschäftigung mit 
dem Umsatzsteuerrecht ersetzen. Es wurden hier nur 
Aspekte aufgenommen, die für Übersetzer und Dol-
metscher besondere Bedeutung haben. 

Sämtliche Angaben werden nach bestem Wissen ge-
geben und beruhen auf eigener Erfahrung und zahl-
reichen fachkundigen Erklärungen, die wir im Laufe 
der Zeit gelesen oder erhalten haben. Eine Gewähr für 
die Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Diese 
Angaben stellen keine steuerliche Beratung dar. 

Barendorf, 2010-11-09 
Per N. Döhler 
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Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)

Grundsätzlich ist jährlich eine Umsatzsteuererklärung 
abgeben.  

Mit dem Abgeben von Umsatzsteuervoranmeldungen 
(UStVA) – und dem Zahlen – können wir aber nicht so 
lange warten: Beides müssen wir zum 10. Tag nach Ab-
lauf des Voranmeldungszeitraums erledigen. 

 Der Termin für die UStVA (und die Zahlung) kann 
um einen Monat verschoben werden, wenn wir für 
das Jahr eine Sondervorauszahlung leisten. Das Ver-
fahren heißt »Dauerfristverlängerung«. Informati-
onen hierzu gibt das Finanzamt. Auch in den Buch-
haltungsprogrammen (Hilfe) stehen entsprechende 
Hinweise. 

Der Voranmeldungszeitraum ist das Vierteljahr. Wenn 
die effektiv abzuführende Umsatzsteuer für das Vor-
jahr mehr als 7 500 EUR betrug, ist der Voranmeldungs-
zeitraum der Kalendermonat. 

 Man muss aber weiter vierteljährlich seine Voran-
meldungen abgeben, bis das Finanzamt zur Abgabe 
von monatlichen UStVA auffordert. 

Beträgt die abzuführende Umsatzsteuer unter 
1 000 EUR, so kann das Finanzamt uns von den Voraus-
zahlungen befreien. 

 Übersetzer/Dolmetscher, die ihre Tätigkeit neu auf-
nehmen, müssen im ersten und zweiten Kalender-
jahr monatliche UStVA abgeben. 

UStVA müssen wir »nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung« abgeben 
(§ 18 Abs. 1 UStG).  

Das hierzu benötigte Verfahren heißt ELSTER (Elektro-
nische Steuererklärung). Die meisten Buchhaltungspa-
kete beherrschen inzwischen die Abgabe auf elektroni-
schem Weg. Aber auch wenn wir für unsere Buchhal-
tung ein anderes Programm nutzen, müssen wir die 
Steuererklärung elektronisch machen. 

Ein amtliches Programm hierfür – ElsterFormular/ElFo 
– kann man online abrufen unter www.elster.de. Es ist 
stabil, wenn auch wenig ergonomisch. Verfügbar ist es 
nur für Windows. Man füllt am Bildschirm ein Formular 
aus, das dem früheren Papierformular entspricht. Das 
Programm will sich häufig selbst aktualisieren und er-
scheint in jedem Januar neu. 

Eine qualifizierte elektronische Signatur ist nicht gefor-
dert, doch kann eine BZSt-Signatur genutzt werden.  

Die Steuer müssen wir für den Voranmeldungszeit-
raum selbst berechnen und pünktlich abführen – am 
einfachsten per Lastschriftermächtigung. 
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Zusammenfassende Meldung (ZM)

Dienstleistungen an Unternehmer im EU-Ausland sind 
seit 2010 in einer so genannten Zusammenfassenden 
Meldung (ZM) an das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) zu melden. 

Wir müssen also für jeden Meldezeitraum eine Liste al-
ler unserer Umsätze mit Unternehmern im EU-Ausland 
einreichen, aufgeschlüsselt nach Ländern und USt-IdNr. 

Der Meldezeitraum für diese Dienstleistungen ist das 
Kalendervierteljahr (solange wir nur sonstige Leistun-
gen, keine Lieferungen zu melden haben). Abgabeter-
min ist der 25. des folgenden Monats. Eine Dauerfrist-
verlängerung für die UStVA gilt hier nicht. 

Welche Umsätze in welchen Zeitraum gehören, dar-
über erhielt und erhält man nach wie vor widersprüch-
liche Auskünfte. Ein Blick ins Gesetz schafft Klarheit – 
zu unseren Lasten, weil unsere Buchhaltung bisher die 
entsprechenden Daten normalerweise nicht hergibt:  

Die Angaben sind für den Voranmeldungszeitraum zu 
machen, in dem diese Umsätze ausgeführt worden. 
Dies gilt sowohl für die UStVA (§ 18 b Satz 3 UStG) als 
auch für die ZM (§ 18 a Abs. 8 Satz 2 UStG). Der Zeit-
punkt der Zahlung ist – auch bei Ist-Besteuerung! – un-
erheblich, ebenso der Zeitpunkt der Rechnungsstellung. 

Damit ist gewährleistet, dass die Zeiträume in den ZM 
und den anderen Erklärungen zur Umsatzsteuer über-
einstimmt. Praktisch bedeutet dies jedoch, dass wir ne-
ben unserer Buchhaltung separate Listen führen müs-
sen und  von unseren Buchhaltungsprogrammen 
erzeugte Aufstellungen und Angaben, gegebenenfalls 
von Hand, ändern müssen. 

Warum dies so ist, versteht man, wenn man sich über-
legt, was die ZM bewirken soll: Sie soll prüfen helfen, 
ob eine Leistung, für die die Steuerschuld beim auslän-
dischen Leistungsempfänger liegt, von diesem auch 
wirklich versteuert wurde. Für diese Überprüfung müs-
sen Leistungen auf beiden Seiten einheitlich für den 
gleichen Zeitraum gemeldet werden.  

Die (verpflichtend) elektronische Abgabe der ZM erfolgt 
auf der Internetpräsenz des BZSt, die es in zwei Ausfüh-
rungen gibt – eine einfachere, Elster online, unter 
www.elsteronline.de/eportal, und eine umfangreiche-
re, BZSt online, unter www.elsteronline.de/bportal. Nur 
diese enthält auch die Formulare für die Erstattung von 
in anderen EU-Ländern entrichteter Umsatzsteuer. 

Benötigt wird ein Teilnehmerkonto mit einem Soft-
ware-Zertifikat (gültig für beide Varianten). Hierfür re-
gistriert man sich auf der Internetpräsenz für den 
Dienst ELSTER Basis (ELSTER Spezial und ELSTER Plus sind 
für uns unnötig). Die Anmeldung selbst setzt eine per-
sönliche Steuernummer – nicht USt-IdNr. – voraus so-
wie die Java Runtime Environment (JRE) ab Version 5.0. 
Die Anmeldung  umfasst mehrere Schritte, darunter 
zwei Sendungen per Briefpost, und dauert daher selbst 
im Idealfall 1 bis 2 Wochen. 

Das Softwarezertifikat, das man schließlich erhält,  ist 
eine Datei, die man beim Anmelden »vorzeigt«.  Man 
kann sie durchaus auf mehrere Rechner kopieren, muss 
aber berücksichtigen, dass nur das jeweils neueste Zer-
tifikat gültig ist. Das Zertifikat eignet sich auch zum 
Signieren von Steuererklärungen mit ElsterFormular. 

 Besonderen Aufwand verursacht, dass wir nicht nur 
die Gesamtumsätze melden müssen, sondern eine 
Aufstellung nach USt-IdNr. der Empfänger erwartet 
wird. Wir müssen also die Umsätze in unserer 
Buchhaltung entsprechend erfassen. Mögliche An-
sätze hierzu sind die Nutzung der Kostenstellen-
Funktion der Finanzsoftware oder eine manuelle 
Aufbereitung entsprechend einer Auswertung nach 
Kunden für den betreffenden Zeitraum. 

Das Online-Formular für die ZM selbst funktioniert gut, 
die Einstellungen sind aber unübersichtlich und schwer 
verständlich, und es gibt keine Möglichkeit, beispiels-
weise eine einfache Excel-Tabelle hochzuladen. 
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Einkommensteuer

Bei der Einkommensteuer sind von der Umsatzsteuer 
nicht betroffene Umsätze selbstverständlich mit zu er-
fassen und zu versteuern (»nicht umsatzsteuerpflichti-
ge Umsätze nach § 3a Abs. 2 und § 3a Abs. 3 Satz 4 
UStG «). 

 

Fälligkeit von Umsatzsteuerzahlungen

Als freiberuflich tätige Übersetzer/Dolmetscher müs-
sen wir die eingenommene Umsatzsteuer erst dann ab-
führen, wenn wir sie tatsächlich erhalten haben. Diese 
Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Be-
steuerung, § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) können wir 
beim Finanzamt beantragen – bei der ersten Anmel-
dung oder später auf gesondertem Formular. 

 Normalerweise entstünde eine Umsatzsteuer-
schuld, wenn ein Entgelt vereinbart wird, unab-
hängig davon, wann es tatsächlich gezahlt wird 
(§ 16 Abs. 1 Satz 1 UStG).  
Die Ist-Besteuerung ist fast immer ein Vorteil und 
vereinfacht die Buchhaltung. Der Vorteil relativiert 
sich aber durch die anders definierten Aufzeich-
nungs- und Meldepflichten in den Zusammenfas-
senden Meldungen. 

 Als  Angehörige freier Berufe können wir immer die 
Ist-Besteuerung anwenden, ohne Rücksicht auf 
Umsatz- und Gewinngrenzen (§ 20  Abs. 1 UStG)! 

 

Kleinunternehmerregelung

Kleinunternehmer brauchen keine Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abzuführen; allerdings steht ihnen auch 
kein Vorsteuerabzug zu (§ 19 Abs. 1 Satz 4 UStG). 

 Die Steuerfreiheit gilt jedoch nicht für unentgeltli-
che Wertabgaben (früher bezeichnet als Eigenver-
brauch). Hierunter fallen bei uns typischerweise die 
private Telefon- und Internetnutzung und die pri-
vate Pkw-Nutzung. 

Kleinunternehmer ist, wessen Umsatz zuzüglich der 
darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Ka-
lenderjahr 17 500 EUR nicht überstiegen hat und im 
laufenden Kalenderjahr 50 000 EUR voraussichtlich 
nicht übersteigen wird. Diese Umsatzgrenzen beziehen 
sich auf den nach vereinnahmten Entgelten bemesse-
nen Gesamtumsatz. Hierzu zählen steuerbare Umsätze 
(§ 1 Abs. 1 UStG), aber nicht die nicht steuerbaren Aus-
landsumsätze (§ 3a Abs. 2 und § 3a Abs. 3 Satz 4 UStG). 

Auch Kleinunternehmer haben ein Recht auf eine 
USt-IdNr. (§ 27 Abs. 1 Satz 2 UStG ). 

Wegen des dann möglichen Vorsteuerabzugs ist für 
uns oft der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung 
ratsam – insbesondere weil wir meist als Kunden nur 
oder fast nur Unternehmen haben. 

 Der Verzicht auf die Anwendung der Kleinunter-
nehmerregelung wird dem Finanzamt gegenüber 
formlos erklärt; dies geht bis zur Unanfechtbarkeit 
des Steuerbescheides. Die Verzichtserklärung gilt 
vom Beginn des Kalenderjahrs an, für das sie der 
Unternehmer abgegeben hat. 
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Allgemeine Rechnungsvorschriften

Unsere Rechnungen müssen Folgendes enthalten: 

•  Unseren Name/unsere Adresse 
•  Name und Adresse des Kunden 
•  Unsere Steuernummer oder USt-IdNr. 
•  Ausstellungsdatum der Rechnung 
•  Eine einmalige laufende Rechnungsnummer  

(dabei können mehrere Nummernreihen z. B. für 
Inland und Ausland oder für verschiedene Kunden 
verwendet werden) 

•  Bezeichnung der Leistung  
(Art und Umfang) 

•  Zeitpunkt der Leistung  
(auch wenn identisch mit Rechnungsdatum) 

•  Nettoentgelt und eventuelle vereinbarte Rabatte 
•  Umsatzsteuer in Prozent und als Betrag 

In Rechnungen an Unternehmer im EU-Ausland: 

•  Hinweis auf Übergang der Steuerschuldnerschaft 
(»Steuerschuldner ist Leistungsempfänger« oder 
»Reverse Charge« oder »TVA due par client« oder 

ganz bürokratisch »Leistung nach § 3a Abs. 2 
UStG«) 

•  USt-IdNr. des Kunden 
•  Unsere USt-IdNr.  

 Frankreich verlangt Rechnungen in französischer 
Sprache. 

In Rechnungen an Kunden außerhalb der EU: 

•  Hinweis auf den Entfall der Umsatzsteuer  
(»Nicht steuerbar, Leistungsempfänger im Dritt-
landsgebiet« – oder ganz bürokratisch »Leistung 
nicht steuerbar nach §3a Abs. 2UStG« für Unter-
nehmer oder »Leistung nicht steuerbar nach §3a 
Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 UstG « für Nichtun-
ternehmer) 

Liegt eine Steuerbefreiung vor, so ist der Grund dafür 
anzugeben. 

 Eine USt-IdNr. kann beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) online beantragt werden: 
www.bzst.bund.de. 
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Anforderungen an elektronische Rechnungen

Umsatzsteuerrechtlich sind für die Abziehbarkeit der 
Vorsteuer stets Originalrechnungen erforderlich – ent-
weder auf Papier oder als Datei (z.B. PDF).  

Bisher stellt die Steuerverwaltung maßlos überzogene 
Forderungen an die Aussteller und Empfänger elektro-
nischer Rechnungen. Im Gegensatz zu anderen EU-
Staaten wird in Deutschland vom Aussteller eine so ge-
nannte qualifizierte Signatur gefordert. 

 Hier können bereits für den Erwerb der erforderli-
chen Kenntnisse und den Aufbau der benötigten 
Infrastruktur etliche Arbeitstage anfallen. Dem 
Empfänger seinerseits wird zugemutet, 10 Jahre 
lang die eingegangenen Rechnungen nicht nur si-
cher aufzubewahren, sondern in dieser Zeit auch 
lesbar machen und die Gültigkeit der Signatur 
nachweisen zu können – bei ständig wechselnden 
Programmen und Techniken, einem Wust von An-
bietern und Verfahren und stets unter Gefahr, dass 
die Vorsteuerabzugsberechtigung in Frage gestellt 
wird und Verluste drohen. 

Hierauf reagieren Rechnungsempfänger typischer-
weise auf eine von folgenden Weisen: 

•  Irgendwo abspeichern, buchen, Augen zu und ab-
warten. 

•  Ausdrucken, wie einen Brief knicken, abheften, 
buchen, Augen zu und abwarten. 

•  Annahme elektronische Rechnungen verweigern. 
Da die großen Unternehmen ein finanzielles Inte-
resse an dieser Art der Rechnungsstellung haben, 
ist es fast unmöglich, von bestimmten Anbietern 
(Telekommunikation!) Papierrechnungen zu be-
kommen, und wenn, ist dies mit Kosten verbun-
den (deren Rechtmäßigkeit auch nicht klar ist). 

Jetzt hat aber der EU-Ministerrat mit Datum  
2010-07-13 eine Änderung der MwSt-Richtlinie 
2006/112/EG verabschiedet und damit u. a. Klarheit 
über die Anforderungen an elektronische Rechnungen 
geschaffen. Damit sollen der Einsatz von elektroni-
schen Rechnungen gefördert und deren Kosteneinspa-

rungs-, Effizienz- und Produktivitätspotenziale genutzt 
werden. 

Demnach werden an elektronische Rechnungen keine 
weiter gehenden Anforderungen als an Papierrechnun-
gen gestellt. Elektronische Rechnungen sind nach Zu-
stimmung des Empfängers zu akzeptieren, wenn ihre 
Echtheit, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbar-
keit gewährleistet sind.  

 Dies kann durch beliebige »innerbetriebliche Steue-
rungsverfahren« erfolgen, die einen verlässlichen 
Prüfpfad zwischen einer Rechnung und einer Liefe-
rung oder Dienstleistung schaffen können. Explizit 
werden die qualifizierte elektronische Signatur und 
der elektronische Datenaustausch (EDI) als Beispiel 
geeigneter innerbetrieblicher Steuerungsverfahren 
genannt. Zwingend sind sie jedoch nicht mehr. 

Die Richtlinie enthält keine verbindlichen Vorgaben zur 
Archivierung. Die Mitgliedstaaten können ausdrücklich 
die Aufbewahrung in Originalform verlangen sowie die 
Archivierungsdauer selbst bestimmen. Vorgeschlagen 
wurde von der EU-Kommission eine einheitliche Frist 
von 6 Jahren. Die elektronisch aufbewahrten Rechnun-
gen sind den zuständigen Behörden zu Kontrollzwe-
cken online zugänglich zu machen. 

Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis 31. De-
zember 2012 in nationales Recht umsetzen. Deutsch-
land kündigte an, die Erleichterungen im nationalen 
Recht weitergeben zu wollen. Konkrete Gesetzge-
bungsvorhaben sind indes bislang nicht bekannt. 

 

 

 

Ein Hinweis in eigener Sache:  
 
Menschen machen Fehler. Wir freuen uns über alle 
Hinweise und Korrekturen und werden diese gewis-
senhaft prüfen und gegebenenfalls einarbeiten. 
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